
vorhabenbezogener B-Plan Nr.157 "Ehemalige Brennerei Horstmann",Stadt Oelde

Stadt Oelde

Vorhabenbezogene Änderung des Planungsrechts auf ca. 0,44 ha zwecks Neubau eines Wohngebäudes und planungsrechtlicher Sicherung des
Baudenkmals "Brennereibetrieb Ruggestraße 23" innerhalb des bereits entwickelten und erschlossenen Gebiets inmitten der Innerortslage; Baurechte
bisher nach §34 BauGB (vgl. Begründung zu o. g. B-Plan)

■

Keine wesentliche Änderung der Lebensraumpotenziale am Standort innerhalb des erschlossenen Siedlungsbereichs, Flächen in wesentlichen Teilen
bereits bebaut, Störeinflüsse (Wohnnutzung, Erschließung) vorhanden; Einzelheiten s. Begründung zu o. g. B-Plan

Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten.

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und Begründung warum diese dem Arten- schutzinteresse im
Rang vorgehen; ggf. Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung
bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung.



Bebauungsplan Nr. 157 "Ehemalige Brennerei Horstmann", Oelde

UNB Kreis Warendorf

Lars Schraer 04.10.2022

Abriss- und Abbrucharbeiten dürfen nur in der Zeit von Dezember bis Februar erfolgen. Ein Abriss außerhalb dieses Zeitraums ist
nur unter frühzeitiger Einbeziehung einer ökologischen Baubegleitung durch einen Fachgutachter zulässig.
Die Beseitigung von Gehölzen darf nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfolgen.
Soll eine Beseitigung von Gehölzen in die Zeit vom 01.03. bis 30.09. fallen, ist im Vorfeld eine Besatzfreiheit gutachterlich zu
attestieren und der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen.
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